Alkohol, Nikotin und Recht

Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zum Thema Alkohol

· Jugendlichen unter 16 Jahren ist der Erwerb und Konsum von Tabakwaren und alkoholischen Getränken verboten. 

· Jugendlichen unter 18 Jahren ist der Erwerb und Konsum von gebrannten alkoholischen Getränken verboten. Das gilt auch für Misch-Getränke, die gebrannten Alkohol enthalten (z.B. Alkopops, Cocktails). 

· Jugendlichen ist der übermäßige Alkoholkonsum verboten.

· An Jugendliche dürfen keine Tabakwaren und alkoholische Getränke abgegeben werden, die sie nicht selbst konsumieren dürfen. Die Ausnahmeregelung, wonach Jugendliche unter 16 Jahren Alkohol und Tabak für ihre Eltern kaufen dürfen, wurde abgeschafft. 
Nähere Informationen

Auf seinen beiden Internet-Seiten stellt das Institut Suchtprävention Informationen über Sucht, Suchtvorbeugung, legale und illegale Drogen zur Verfügung, ebenso ein Verzeichnis von Beratungsstellen rund um das Thema Sucht.

www.praevention.at und speziell für Jugendliche www.1-2-free.at
